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BVerwG, Beschluss vom 19.05.2022, Az. 2 B 41.21. Schlagworte: Entlassung, Beamter
auf Probe.

Leitsätze:

Die Rechtmäßigkeit der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe wegen mangelnder Bewährung setzt nicht
den formellen Fortbestand der verwerteten Probezeitbeurteilung und deren Rechtmäßigkeit voraus. Maßgebend ist
allein, ob der in ihr mitgeteilte Sachverhalt zutrifft, den der Dienstherr zur Begründung des negativen Urteils über die
Bewährung und damit der Entlassung herangezogen hat, und ob sich der Dienstherr mit den darauf gestützten oder
herangezogenen Wertungen im Rahmen der ihm eingeräumten Beurteilungsermächtigung hält. 

Eine informatorische Anhörung von Personen, die nicht den strengen Regeln der anzuwendenden Bestimmungen der
Zivilprozessordnung über den Zeugenbeweis genügt, kann nicht an die Stelle einer Zeugenvernehmung treten, wenn
die entscheidungserheblichen Tatsachen und Umstände zwischen den Beteiligten streitig geblieben sind. 

Fundstelle(n):

Entscheidung im Volltext
Besprechung auf Rechtslupe, 11.08.2022: „Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe“
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https://www.bverwg.de/de/190522B2B41.21.0
https://www.rechtslupe.de/verwaltungsrecht/beamtenrecht/entlassung-aus-dem-beamtenverhaeltnis-auf-probe-3235612?pk_campaign=rss&pk_source=rss
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